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S c h u l o r d n u n g 
für d i e H ö h e r e F a c h s c h u l e für l a n d w i r t s c h a f t 

l i c h e H a u s w i r t s c h a f t T r i e s d o r f 
Vom 20. Oktober 1969 

Auf Grund des Art . 5 Abs. 2 des Gesetzes über das 
Erz iehungs- und Unterr ichtswesen (EUG) vom 
9. März 1960 (GVB1. S. 19) er läßt das Bayerische 
Staa tsminis te r ium für E rnährung , Landwirtschaft 
und Fors ten folgende Schulordnung: 
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schaft § 1-2 
Lehrkörper 
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Abschnitt II 
Abschnitt III 
Abschnitt IV 
Abschnitt V 

A b s c h n i t t I 

Aufgaben der Höheren Fachschule 
für landwirtschaftl iche Hauswirtschaft , Lehrkörper 

§ 1 
Aufgaben 

Die Höhere Fachschule für landwirtschaftl iche 
Hauswir tschaf t Triesdorf (Schule) ha t in Verbindung 
mit dem angeschlossenen Studienheim die Aufgabe, 
in e inem 6-semestrigen Studiengang 

a) die S tudierenden zu 
„Staatlich geprüften landwir tschaf t l ich-haus
wirtschaftlichen Betr iebslei ter innen" 

auszubilden, die in größeren landwirtschaftl ichen 
Betr ieben, in der Industr ie und in landwir tschaf t 
lichen Organisat ionen und Verbänden Verwen
dung finden, 

b) den Studierenden die erforderlichen al lgemein
bi ldenden und fachlichen Voraussetzungen für die 
Laufbahn des gehobenen landwirtschaft l ich-tech
nischen Dienstes — Fachrichtung Landwir tschaf t 
liche Hauswirtschaft — zu vermit te ln , 

c) besonders befähigte Studierende ohne Reifeprü
fung zur fachgebundenen Hochschulreife für das 
S tud ium der Hausha l t s - und Ernährungswissen
schaften und für das S tud ium des Lehramtes an 
landwirtschaftl ichen Berufsschulen und Berufs
aufbauschulen zu führen. 

§ 2 
Lehrkörpe r 

(1) Die Lei tung der Schule obliegt der vom Baye
rischen Staa tsminis ter ium für Ernährung , Land
wirtschaft und Forsten (Staatsminister ium) e r n a n n 
ten Direktorin. Sie wird durch eine vom Staa t smin i 
s ter ium benannte hauptamtl iche Lehrkra f t ver t re ten. 

(2) Der Unterr icht wird von hauptamtl ichen Lehr 
kräften und von nebenamtl ichen bzw. nebenberuf
lichen Lehrern erteilt . Die Lehre r für die Fächer der 
Allgemeinbildung haben die Lehrbefähigung für das 
Lehramt an Gymnasien nachzuweisen. Nebenamtliche 
bzw. nebenberufliche Lehrer werden von der Schul
lei tung mit Genehmigung des Staatsminis ter iums 
eingestellt. 

(3) Dem Lehre r ra t gehören sämtliche Lehrkräf te 
an. Vorsitzende ist die Direktor in der Schule. 

(4) Der Lehre r ra t faßt seine Beschlüsse unbescha
det des § 16 Abs. 3 Satz 1 mit einfacher Mehrheit . Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die S t imme der Di 
rektor in. 

A b s c h n i t t I I 

Aufnahme, Aust r i t t 

§ 3 
Aufnahme 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme in das erste 
Semester ist 
a) Vollendung des 18. Lebensjahres , 
b) entsprechende schulische Vorbi ldung (§ 4), 
c) entsprechende praktische Vorbi ldung (§ 5), 
d) e inwandfreier Leumund, 
e) bei Minderjährigen die Zus t immung der gesetz

lichen Vertre ter , 
f) ausreichender Gesundhei tszustand. • 

(2) Können wegen der beschränkten Zahl von Stu
dienplätzen nicht alle Bewerber innen, die die Auf
nahmevorausse tzungen erfüllen, aufgenommen w e r -
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den, so wird von der Direktor in ein Ausleseverfah
ren durchgeführt . Davon sind nu r Bewerber innen 
befreit, die nach dem in der Bundesrepubl ik Deutsch
land geltenden Recht die Hochschulreife besitzen. 

(3) Aus länder innen können in die Schule nu r nach 
Genehmigung durch das Staa tsminis ter ium aufge
nommen werden. Ant rage sind vom Direktora t recht
zeitig schriftlich un te r Beigabe folgender Unter lagen 
vorzulegen: 
a) Nachweise über die in § 3 Abs. 1 geforderten Auf

nahmebedingungen, 
b) eine Bescheinigung, daß die Bewerber in die 

deutsche Sprache in Wort und Schrift so gut b e 
herrscht , daß eine Tei lnahme am Unterr icht mit 
Erfolg möglich ist, 

c) ein Nachweis, daß die Bewerber in für die Kosten 
des Schulbesuches aufkommen kann . 

§ 4 
Schulische Vorbi ldung 

Der Nachweis der schulischen Vorbi ldung wird e r 
bracht durch 
a) ein Zeugnis über die Berechtigung zum Eintr i t t 

in die 11. Klasse eines öffentlichen oder s taa t 
lich ane rkann ten Gymnas iums oder ein Zeugnis 
einer Abschlußklasse eines öffentlichen oder 
staatlich ane rkann ten Gymnas iums oder das A b 
schlußzeugnis einer Realschule, e iner Wirtschafts
aufbauschule, einer mindestens drei jährigen H a n 
delsschule oder 

b) das Zeugnis der Fachschulreife einer Berufsauf
bauschule oder des Telekollegs oder durch ein 
Zeugnis, das vom Staa tsminis ter ium als gleich
wer t ig ane rkann t wird. 

§ 5 
Prakt ische Vorbi ldung 

(1) Die Bewerber innen haben vor dem ersten Se
mes ter eine praktische Ausbi ldung abzuleisten. 

(2) Die praktische Ausbi ldung wird nachgewiesen 
durch Zeugnisse über 
a) eine mit der Gehilfinnenprüfung in der l andwi r t 

schaftlichen Hauswirtschaft abgeschlossene Lehre 
oder 

b) ein zweijähriges gelenktes landwirtschaftl ich-
hauswirtschaftl iches P rak t i kum mit abschließen
der Prak t ikan t innenprüfung . 

(3) Ausländische Bewerber innen müssen minde 
stens ein halbes J a h r der prakt ischen Ausbi ldung in 
der Bundesrepubl ik Deutschland abgeleistet haben. 

(4) In besonders gelagerten Fällen kann das S taa t s 
minis ter ium Ausnahmen zulassen. 

§ 6 
Anmeldung 

(1) Die Direktor in der Schule legt Anmeldezeiten, 
Prüfungszei ten und sonstige Einzelheiten fest. 

(2) Die Anmeldung der Bewerber innen ist schrift
lich an das Direktora t zu r ichten; dabei sind vorzu
legen: 
a) ausgefüllter Antragsvordruck, der von der Schule 

zugeschickt wird, 
b) ausführlicher handgeschr iebener Lebenslauf, 
c) Gebur t surkunde , 
d) polizeiliches Führungszeugnis , das nicht ä l ter als 

sechs Monate sein darf, 
e) beglaubigte Abschriften oder Ablichtungen der 

erforderlichen Schulzeugnisse, 
f) beglaubigte Abschriften oder Ablichtungen der 

Zeugnisse über die landwir tschaf t l ich-hauswir t 
schaftliche Lehre oder das gelenkte P rak t i kum 
und die landwirtschaftl ich-hauswirtschaftl iche 
Gehilf innenprüfung beziehungsweise die P r a k t i 
kant innenprüfung, 

l g) ärztliche Bescheinigung neuesten Da tums über 
den Gesundhei tszustand zur Aufnahme in die 
Schule einschließlich Studienheim, 

h) zwei auf der Rückseite mit dem Namen der Be
werber in versehene Paßbilder, die nicht ä l ter als 
ein J a h r sein dürfen. 

§ 7 
Über t r i t t von Studierenden aus anderen Höheren 

Fachschulen und Unterbrechung des S tudiums 

(1) Beim Über t r i t t aus dem zweiten bis sechsten 
Semester einer inländischen öffentlichen oder s taa t 
lich ane rkann ten Höheren Fachschule für l andwir t 
schaftliche Hauswirtschaft sind neben dem Nachweis 
über die Erfüllung der Aufnahmevoraussetzungen 
nach § 3 Abs. 1 alle Semesterzeugnisse vorzulegen. 
In den Lehrplanfächern, für die ein Nachweis der 
Leis tungen durch Noten fehlt, sind innerhalb einer 
von der Direktorin der Schule festzusetzenden Frist 
Prüfungen mindestens mit der Note „ausreichend" 
abzulegen. Der Über t r i t t während des Semesters ist 
nicht zulässig. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann 
die Direktorin Ausnahmen zulassen. 

(2) Bei Unterbrechung des Studiums sind neben den 
bisherigen Zeugnissen Nachweise über die Tätigkeit 
während der Dauer der Unterbrechung vorzulegen, 
außerdem ein polizeiliches Führungszeugnis , das nicht 
äl ter als sechs Monate sein darf, bei k rankhe i t s 
bedingter Unterbrechung auch ein ärztliches Zeugnis 
aus jüngster Zeit. 

(3) Studierende einer ausländischen Höheren Fach
schule für landwirtschaftliche Hauswirtschaft , die in 
das zweite bis sechste Semester einreten wollen und 
die Forderungen nach § 3 Abs. 1 erfüllen, haben eine 
Aufnahmeprüfung abzulegen, die sich auf den Stoff 
des vorausgegangenen Semesters bezieht. Die Auf
n a h m e kann versagt werden, wenn nicht mindestens 
ausreichende Prüfungsleistungen erzielt werden. 

§ 8 
Wechsel der Fachrichtung 

(1) Studierende einer öffentlichen oder staatlich an 
erkannten Höheren Frauenfachschule, einer Höheren 
Fachschule für Hauswirtschaft oder einer Höheren 
Landfrauenschule in der Bundesrepubl ik können in 
das entsprechende Semester aufgenommen werden, 
sofern sie die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 er
füllen. 

(2) Sie haben bei Eintr i t t in das zweite bis vierte 
Semester in Fächern, die in der bisherigen Schule 
nicht entsprechend unterr ichtet und geprüft wurden, 
eine Aufnahmeprüfung abzulegen. Die Aufnahme
prüfung ist bestanden, wenn in jedem Fach minde
stens ausreichende Leis tungen nachgewiesen werden. 
Die Aufnahmeprüfung beim Eintr i t t in das 5. Se
mester entspricht in Umfang und Durchführung dem 
ersten Teil der Abschlußprüfung. 

§ 9 
Aust r i t t 

Der Austr i t t einer Studierenden während des Se
mesters ist dem Direktora t schriftlich zu erklären; 
.bei Minderjährigen ist die schriftliche Zust immung 
der gesetzlichen Ver t re te r erforderlich. 

Fü r Studierende, die nach der Zulassung zur P r ü 
fung ihren Austr i t t erklären, gelten die einschlägigen 
Best immungen der Prüfungsordnung. 

A b s c h n i t t I I I 

Studienbetr ieb 

§ 10 
Lehrstoff • 

(1) Der Unterr icht wird nach dem vom Staatsmini-
s ter ium aufgestellten Rahmenlehrp lan durchgeführt. 
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(2) Zur Ergänzung des theoretischen Unterr ichts 
sind Übungen, Betriebsbesichtigungen und Studien
fahr ten durchzuführen. 

(3) Vort räge über neue Forschungsergebnisse und 
aktuelle Tagesfragen sollen die Allgemeinbildung 
und das Fachwissen der Studierenden fördern. 

§ 11 
Lernmi t te l 

Die Auswahl der Lernmit te l trifft die Direktorin im 
Benehmen mit den Lehrkräf ten . 

§ 12 
Unterrichtszei ten und Ferien 

Unterrichtszei ten und Ferien werden durch das 
S taa tsminis te r ium festgelegt. Das Wintersemester be 
ginnt in der Regel Anfang Oktober und endet Mitte 
Feb rua r des folgenden Jahres . Das Sommersemester 
dauer t von Mit te Februa r bis Mitte Juli . 

§ 13 
Te i lnahme am Studienbetr ieb 

Die Studierenden sind verpflichtet, regelmäßig und 
pünktlich a m Unterricht, an den Übungen und an 
allen sonstigen schulischen Verans ta l tungen teilzu
nehmen, soweit deren Besuch nicht als freiwillig er
k lär t ist. 

§ H 
Beur laubung 

In dr ingenden Fäl len kann die Direktorin Studie
rende bis zu sechs Schultagen vom Unterr icht beur 
lauben. Über Ant räge auf längere Beur laubung ent 
scheidet das Staatsminis ter ium. 

§ 15 
Studienheim 

Der Schule ist ein Studienheim angeschlossen. 
Sind nicht genügend Heimplätze vorhanden, können 
S tudierende höherer Semester mit Genehmigung der 
Direktorin außerha lb des Studienheimes un te rge
bracht werden . Die Anschrift der Wohnung ist dem 
Direktorat bekanntzugeben. 

§ 16 
Ahndung disziplinarer Verfehlungen 

(1) Erweisen sich bei einer Studierenden, die ihren 
Verpflichtungen nicht nachkommt, Mahnungen als 
fruchtlos oder liegen sonstige Verfehlungen vor, so 
können Schulstrafen ausgesprochen werden. 

(2) Schulstrafen sind: 

a) Verweis durch eine Lehrkraf t , 

b) Direktora tsverweis , 

c) Androhung der Entlassung, 

d) Ent lassung. 

(3) Schulstrafen nach Absatz 2 Buchstabe c und d 
werden vom Lehre r ra t mit Zweidr i t te lmehrhei t au s 
gesprochen. Der Lehre r ra t ist in diesen Fällen n u r 
beschlußfähig, wenn mindestens zwei Drit tel seiner 
Mitglieder anwesend sind. Über die Bera tung und das 
Ergebnis ist eine Niederschrift zu fertigen. Der S tu 
dierenden ist vor dem Beschluß Gelegenheit zur Ste l 
lungnahme zu geben. Sie kann sich dabei der Un te r 
s tützung einer von ihr benannten Lehrkraf t bedienen. 

(4) Die Erziehungsberechtigten minder jähr iger 
S tud ie render sind vor Verhängung der Schulstrafe 
der Ent lassung über das Vorkommnis zu hören. 

(5) Schulstrafen nach Absatz 2 Buchstaben b, c 
und d sind der Studierenden und den Erz iehungs
berechtigten schriftlich mitzuteilen. 

§ 17 
Prüfungen und Abschlußzeugnisse 

Fü r die Durchführung der Prüfungen, die Ertei lung 
der Abschlußzeugnisse und die Zuerkennung der 
fachgebundenen Hochschulreife gilt die vom S taa t s 
minis ter ium erlassene Prüfungsordnung. 

§ 18 
Ver t re tung der Studierenden 

Zur W a h r n e h m u n g ihrer Belange wählen die Stu
dierenden eine Vert re tung. Die Aufgaben dieser Ver
t r e tung und die Wahlordnung werden vom S taa t s 
minis ter ium durch Bekanntmachung geregelt. 

§ 19 
Hausordnung 

Den Studienheimbetr ieb regelt eine Hausordnung, 
die von der Direktorin mit Genehmigung des S t aa t s 
minis ter iums erlassen wird. 

§ 20 
Verh inderung am Schulbesuch 

Ist eine Studierende wegen Erk rankung oder aus 
anderen zwingenden Gründen am Schulbesuch ver 
hindert , so ist dies dem Direktorat unverzüglich mi t 
zuteilen. 

§ 21 
Ansteckende Krankhei ten , ärztliche Untersuchungen 

(1) Wenn in der Familie oder Wohngemeinschaft, 
der eine S tudierende angehört und in der sie wäh rend 
einer entsprechenden Zeit gewohnt hat, eine ans tek-
kende Krankhe i t auftri t t , so m u ß die Schulleitung, 
gegebenenfalls auch schon bei Verdacht, sofort ve r 
s tändigt werden, damit Maßnahmen zum Schutze der 
Schulgemeinschaft getroffen werden können. S tud ie 
rende, bei denen wäh rend eines Fernseins von der 
Schule ansteckende Krankhe i t en auftreten oder die 
in Wohngemeinschaft mit Personen zusammen wa
ren, die an solchen Krankhe i t en leiden, dürfen die 
Schule so lange nicht betreten, bis ihnen dies durch 
ärztliche Bescheinigung ausdrücklich gestat tet wird. 
Im übr igen sind die gesetzlichen Bes t immungen zu 
beachten. 

(2) Pflichtimpfungen, Röntgenaufnahmen und son
stige Untersuchungen aus besonderem Anlaß werden 
nach Maßgabe der gesetzlichen Best immungen durch
geführt. Hierbei ha t das Direktorat mit dem Staa t l i 
chen Gesundhei t samt zusammenzuwirken . 

A b s c h n i t t I V 

Schulkura tor ium 

§ 22 

Zusammensetzung 

(1) Bei der Schule ist ein Schulkura tor ium zu bilden. 
Es setzt sich zusammen aus 

a) einem Ver t re te r des Staa tsminis ter iums als Vor
si tzendem, 

b) der Direktor in der Schule als Ste l lver t re ter in des 
Vorsitzenden, 

c) einer hauptamt l ichen Lehrkraf t der Schule, 

d) zwei Ver t re te r innen der landwirtschaftl ichen 
Hauswirtschaft , die möglichst ehemalige Studie
rende der Schule sein sollen, 

e) zwei Ver t re te r innen der Studierenden. 

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 Buchstabe d wer 
den vom Staa t smin is te r ium auf Vorschlag der Schule 
für die Dauer von vier J a h r e n berufen. Die Mitglieder 
nach Absatz 1 Buchstabe e werden nach der Bekann t 
machung gemäß § 18 Abs. 2 gewählt . 
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§ 23 
Aufgaben und Tätigkeit 

(1) Das Schulkura tor ium wi rk t bera tend bei allen 
grundsätzlichen oder wichtigen Fragen des Un te r 
richts und des Schulbetriebes mit. Es ist in allen 
grundsätzlichen oder wichtigen, die Schule betreffen
den Fragen zu hören und soll Anregungen geben. 

(2) Das Schulkura tor ium faßt seine Beschlüsse mit 
einfacher S t immenmehrhe i t . Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die S t imme des Vorsitzenden. 

(3) Das Schulkura tor ium ist jährlich mindestens 
einmal durch den Vorsitzenden einzuberufen. Es muß 
einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder 
es schriftlich un te r der Angabe bes t immter Bera 
tungsgegenstände beantragt . 

(4) Die Tätigkeit im Schulkura tor ium ist eh renamt 
lich. Die Leis tung von Aufwandsentschädigungen für 
die Mitglieder nach § 22 Abs. 1 Buchstabe d regelt 
das Staa tsminis ter ium nach Maßgabe der Hausha l t s 
mittel. 

A b s c h n i t t V 

Unfallversicherung, Haftung, Rechtsschutz, 
Inkrafttreten 

§ 24 
Unfallversicherung der Studierenden 

(1) Fü r alle Studierenden schließt die Schule für die 
Dauer des Schulbesuches eine Unfallversicherung ab. 
Die Beiträge hierfür erhebt die Schule von den S tu 
dierenden oder den Erziehungsberechtigten und führt 
sie an die Versicherung ab. 

(2) Fü r die Behandlung von Unfällen der S tudie
renden sind die mit der Versicherung getroffenen 
Vereinbarungen maßgebend, die den Studierenden ' 
beziehungsweise den Erziehungsberechtigten bei 
Eintri t t in die Schule ausgehändigt werden. 

§ 25 
Haftung der Schule 

(1) Die Haftung setzt eine schuldhafte Verletzung 
der Amtspflichten, insbesondere der Aufsichtspflicht, 
durch die Direktor in oder die Lehrkräf te voraus. 
Etwaige Ansprüche gegen den Freis taat Bayern, ve r 
treten durch das Staatsminis ter ium, sind bei der 
Schule geltend zu machen. 

(2) F ü r Gegenstände, die von den Studierenden u n 
nötig in den Bereich der Schule oder des S tudien
heims gebracht werden, wird nicht gehaftet. 

(3) Bei Wanderungen, Fahr ten und Reisen jeder Art , 
die nicht von der Schule angeordnet sind, sowie bei 
Besichtigungen, Theaterbesuchen und ähnlichen Ver
anstal tungen, an denen sich Studierende freiwillig 
außerha lb des Studienbetr iebes beteiligen, kommt 
der Schule keine Veran twor tung zu. 

§ 26 
Haf tung der Studierenden 

Für Schäden, die S tudierende verursachen, sind 
diese oder ihre Erziehungsberechtigten nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bes t immungen verantwort l ich. Das 
gilt auch fü r . das den Studierenden anve r t r au te 
Eigentum der Schule. 

§ 27 
Rechtsschutz 

(1) Bei Meinungsverschiedenheiten über Entschei
dungen und Maßnahmen der Schule sollen die S tu 
dierenden oder ihre Erziehungsberechtigten und die 
Direktorin beziehungsweise die Lehrkräf te in pe r 
sönlicher Aussprache um eine gütliche Beilegung be -
mühi sein. 

(2) Vor der Erhebung einer Anfechtungsklage gegen 
einen Verwal tungsakt der Schule muß Widerspruch 
bei der Schule erhoben werden. Das Verfahren richtet 
sich nach den gesetzlichen Best immungen. 

§ 28 
Inkraf t t re ten 

Diese Schulordnung t r i t t mit Wirkung vom 1. Ok
tober 1969 in Kraft. 

München, den 20. Oktober 1969 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Dr. E i s e n m a n n , Staatsminis ter 

P r ü f u n g s o r d n u n g 
für d i e H ö h e r e F a c h s c h u l e 

für l a n d w i r t s c h a f t l i c h e H a u s w i r t s c h a f t 
T r i e s d o r f 

Vom 20. Oktober 1969 

Auf Grund des Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes über das 
Erz iehungs- und Unterr ichtswesen (EUG) vom 9. März 
1960 (GVBL S. 19) erläßt das Bayerische S taa tsmini 
s ter ium für Ernährung , Landwirtschaft und Forsten 
im Benehmen und — soweit erforderlich im Einver
nehmen — mit dem Bayerischen Staatsminis ter ium 
für Unterr icht und Kul tus folgende Prüfungsordnung: 

I n h a l t s ü b e r s i c h t 

I. Allgemeines 
Fests tel lung des Leistungsstandes § 1 
Bewer tung § 2 

II. Zwischenprüfungen und Semesterprüfung 
Zwischenprüfungen § 3 
Semesterprüfung § 4 — 10 

III. Abschlußprüfung 
Zei tpunkt der Abschlußprüfung, Zulassung § 11 — 13 
Facharbei t § 14 
Prüfungsausschuß, Prüfungsfächer § 15 — 16 
Schriftliche Prüfung § 17 
Mündliche Prüfung § 18 
Prakt ische Prüfung § 19 
Fernbleiben von der Prüfung, Unterschleif § 20 — 21 
Bewer tung der Abschlußprüfung § 22 — 24 
Zeugnis der Abschlußprüfung § 25 — 26 
Wiederholung der Abschlußprüfung, Rücktri t t § 27 — 29 

IV. Zue rkennung der fachgebundenen 
Hochschulreife 
Voraussetzungen für die Zue rkennung 
der fachgebundenen Hochschulreife § 30 
Antrag, Zulassung § 31 
Zuerkennungsausschuß § 32 
Rücktr i t t von dem Verfahren § 33 
Kolloquium und Prüfung in der Fremdsprache § 34 
Zue rkennung § 35 
Wiederholung des Zuerkennungsver fahrens § 36 
Ane rkennung von Berechtigungen § 37 

V. Schlußbes t immung § 38 

I. Allgemeines 

Fests tel lung des Leistungsstandes 

§ 1 
Der Feststel lung des Leistungsstandes der Studie

r e n d e n w ä h r e n d und am Ende der Ausbildung dienen: 
a) die Zwischenprüfungen zur Fest legung der Seme

sterfortgangsnoten im ersten bis fünften Semester, 
b) die Semesterprüfung gegen Ende des zweiten Se

mesters , 
c) die Abschlußprüfung einschließlich der Facharbeit. 
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Bewer tung 
§ 2 

Fü r die Prüfungen gelten folgende Bewer tungen: 
Note 1 = sehr gut = 1,00--1 ,50 
Note 2 = gut = 1,51--2 ,50 
Note 3 = befriedigend = 2 ,51--3 ,50 
Note 4 = ausreichend = 3 ,51--4 ,50 
Note 5 = mangelhaft = 4 ,51--5 ,50 
Note 6 = ungenügend = 5,51 --6 ,00 

Die Prüfungsarbei ten, Facharbei ten und Zeugnisfä
cher werden mit ganzen Noten bewertet . 

II. Zwischenprüfungen und Semesterprüfung 

Zwischenprüfungen 

§ 3 

(1) Zur Fest legung der Semesterfor tgangsnoten 
werden im ersten bis fünften Semester in allen 
Pflichtfächern Zwischenprüfungen abgehal ten. 

(2) Die Tei lnahme an den Zwischenprüfungen ist 
für alle Studierenden Pflicht. 

(3) Die Semesterfortgangsnoten werden aus den 
schriftlichen, mündlichen und den in den praktischen 
Übungen erzielten Leistungen gebildet. 

(4) Die Semesterfor tgangsnoten sind bei der Bil
dung der Zeugnisnoten angemessen zu berücksichti
gen. 

Semesterprüfung 
§ 4 

(1) Die Semesterprüfung wird gegen Ende des 
zweiten Semesters in allen Prüfungsfächern schrift
lich abgehalten. Prüfungsfächer sind alle Pflichtfä
cher mit Ausnahme von Musikerziehung und Gym
nastik. 

(2) Die Tei lnahme an der Semesterprüfung ist für 
alle Studierenden Pflicht. 

§ 5 
(1) Art, Dauer und Zei tpunkt der Semesterprüfung 

bes t immt das Bayerische Staatsminis ter ium für Er 
nährung , Landwirtschaft und Forsten (Staatsminis te
rium) nach Vorschlag der Höheren Fachschule für 
landwirtschaftl iche Hauswirtschaft Triesdorf (Schule). 

(2) Die Prüfung erstreckt, sich auf den Stoff des 
Semesters und auf die in dem vorausgegangenen Se
mester e rworbenen Grundkenntnisse . 

§ 6 
(1) Die Zeugnisnoten werden in der Notenkonferenz 

festgesetzt. 
(2) Mitglieder der Notenkonferenz sind die Direk

torin oder ihre Ste l lver t re ter in als Vorsitzende und 
die für die Pflichtfächer zuständigen Lehrkräf te . 

§ V 
(1) Wer ohne ausreichende Entschuldigung in einem 

Fach an der Semesterprüfung nicht tei lnimmt, erhält 
in diesem Fach die Note 6; ebenso wird eine zwar be
gonnene, aber nicht abgegebene Arbeit mit Note 6 be
wer te t . 

(2) Kann ein Prüfling aus Gründen, die er nicht zu 
ver t re ten hat, die Prüfung ganz oder teilweise nicht 
ablegen, so kann die Notenkonferenz die Nachholung 
zulassen. 

(3) Nachprüfungen zur Notenaufbesserung in e in
zelnen Fächern sind ausgeschlossen. 

§ 8 
Unterschleif, auch Versuch oder Beihilfe hierzu, hat 

die Note 6 in der Prüfungsarbei t , in schweren Fällen 
als Zeugnisnote in dem einschlägigen Fach, oder den 

Ausschluß von der wei teren Prüfung zur Folge. Über 
die Schwere des Unterschleifs entscheidet die Noten
konferenz. 

§ 9 
Über die Semesterprüfung wird ein Zeugnis aus 

gestellt, das nur die Noten für die Prüfungsfächer 
enthält (Anlage 1). 

Die Tei lnahme am Unterr icht in sonstigen Fächern 
wird im Zeugnis vermerkt . 

§ 10 
(1) Die Semesterprüfung ist Vorrückungsprüfung. 

Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn in einem P r ü 
fungsfach die Note 6 oder in zwei Prüfungsfächern 
die Note 5 vorliegt. 

(2) Ergibt sich in zwei Fächern der Semes te rprü
fung die Zeugnisnote 5, so muß nur die Prüfung in 
diesen Fächern innerhalb einer Woche nach Beginn 
des nächsten Semesters wiederhol t werden. Die Note 
dieser Wiederholungsprüfung tr i t t bei der endgül t i 
gen Bildung der Zeugnisnote an die Stelle der ersten 
Prüfung. Ergibt sich hierbei nicht mindestens in e i 
nem Prüfungsfach eine bessere Zeugnisnote, so ist 
die Prüfung nicht bestanden. 

(3) Ist die Prüfung nicht bestanden, erhält der 
Prüfling auf An t rag eine Bestätigung. 

(4) Die nicht bes tandene Vorrückungsprüfung kann 
nur einmal nach nochmaligem Besuch des ersten und 
zweiten Semesters wiederholt werden. Liegen jedoch 
im Zeugnis zweimal die Note 6 oder einmal die Note 
6 und dreimal die Note 5 oder fünfmal die Note 5 vor, 
ist eine Wiederholung ausgeschlossen. 

(5) Zur Notenverbesserung kann ein Semester nur 
einmal wiederholt werden. In diesem Fall muß die 
Prüfung in allen Pflichtfächern des wiederholten Se
mesters abgelegt werden. Die Studierende hat die 
Wahl, ob sie das Ergebnis der Wiederholungsprüfung 
gelten lassen will. 

III. Abschlußprüfung 

Zeitpunkt der Abschlußprüfung, Zulassung 

§ 11 

Die Abschlußprüfung findet in zwei Teilen vor ei
nem Prüfungsausschuß s ta t t ; der erste Teil wird am 
Ende des vierten Semesters, der zweite am Ende des 
sechsten Semesters abgelegt. Die Prüfungstermine 
setzt das Staatsminis ter ium fest. 

§ 12 
Über die Zulassung entscheidet ein vorberei tender 

Prüfungsausschuß. Diesem gehören an: 
a) die Direktorin als Vorsitzende, 
b) die Lehrkräf te , die in den Prüfungsfächern un te r 

richtet haben. 

§ 13 
Voraussetzungen für die Zulassung sind: 

a) zum ersten Teil der Abschlußprüfung 
1. der Nachweis über die bes tandene Semester

prüfung, 
2. der regelmäßige Besuch des dri t ten und vier ten 

Semesters , 
3. die Entr ichtung der Prüfungsgebühr ; 

b) zum zweiten Teil der Abschlußprüfung 
1. der Nachweis über den bestandenen ersten Teil 

der Abschlußprüfung, 
2. der regelmäßige Besuch des fünften und sech

sten Semesters, 
3. die termingerechte Abgabe der Facharbeit , 
4. die Entr ichtung der Prüfungsgebühr . 
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Facharbeit 
§ 14 

(1) Die Facharbeit ist aus einem der nachfolgend 
aufgeführten Fachgebiete zu fertigen: 

Hauswirtschaft, 
Wirtschafts- und Sozialkunde, 
Landwirtschaft, 
Pädagogik und Psychologie. 

(2) Das Thema wird durch die für das Unterrichts
fach zuständige Lehrkraft genehmigt. 

(3) Zur Bearbeitung müssen mindestens sechs Wo
chen zur Verfügung stehen. Die Facharbeit ist vier 
Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung abzu
liefern; sie ist von der Lehrkraft, die sie genehmigt 
hat, als Erstprüfer zu bewerten. Der Zweitprüfer 
wird von der Direktorin bestellt. Kommt bei abwei
chender Bewertung keine Übereinstimmung zustan
de, entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses (§ 15). 

Prüfungsausschuß, Prüfungsfächer 
§ 15 

Dem Prüfungsausschuß für die Abschlußprüfung 
gehören an: 
a) zwei Vertreter des Staatsministeriums, von de

nen einer Vorsitzender ist. Vertreter des Vorsit
zenden ist die Direktorin, 

b) die Direktorin und ihre ständige Stellvertreterin, 
c) die Lehrkräfte, die in den Prüfungsfächern unter

richtet haben, 
d) die Erst- und Zweitprüfer der Klausurarbeiten. 

§ 16 
(1) Prüfungsfächer sind: 

a) für den ersten Teil der Abschlußprüfung die Fä
cher, die im vierten Semester auslaufen, 

b) für den zweiten Teil der Abschlußprüfung die Fä
cher, in denen im sechsten Semester unterrichtet 
worden ist. 

Die Prüfung erstreckt sich auf den gesamten Lehr
stoff dieser Fächer. 
Die Fächer Musikerziehung und Gymnastik werden 
nicht geprüft. 

(2) Die Abschlußprüfung wird 
a) schriftlich (§ 17) 
b) mündlich (§ 18) 
c) praktisch (§ 19) 

abgehalten. 
Schriftliche Prüfung 

§ 17 
(1) Schriftlich wird in den folgenden Fächern ge

prüft: 
a) im ersten Teil der Abschlußprüfung: 

Chemie 90 Minuten 
Physik 90 Minuten 
Biologie 90 Minuten 
Ernährungslehre 

und Nahrungszubereitung 120 Minuten 
Werkstoffkunde und -pflege 120 Minuten 
Textilkunde und -Verarbeitung 120 Minuten 
Volkswirtschaftslehre einschließlich 

Agrarpolitik und Marktlehre 90 Minuten 
Gesundheitslehre 

einschließlich Sozialhygiene 120 Minuten 
Gartenbau 90 Minuten 
Tierhaltung 90 Minuten 

b) im zweiten Teil der Abschlußprüfung: 
Deutsch 

mit Literatur und Kunsterziehung 240 Minuten 

Englisch (Diktat und Version oder 
Nacherzählung) 120 Minuten 

Mathematik 120 Minuten 
Bauen und Wohnen 180 Minuten 
Haustechnik 120 Minuten 
Hauswirtschaftliche Betriebslehre 240 Minuten 
Gemeinschaftskunde 

einschließlich Agrarsoziologie 120 Minuten 
Landwirtschaftliche Betriebslehre 90 Minuten 
Landwirtschaftliche Buchführung 90 Minuten 
Arbeitspsychologie 

und Betriebspädagogik 90 Minuten 
Beratungslehre 90 Minuten 

(2) Die Vorschläge der Lehrkräfte für die Aufgaben 
der schriftlichen Prüfung und die Zulassung von 
Hilfsmitteln werden nach Überprüfung von der Di
rektorin dem Staatsministerium vorgelegt, das die 
Prüfungsaufgaben stellt. 

(3) Die Aufgaben werden dem Direktorat in versie
gelten Umschlägen zugestellt. 

(4) An jedem Prüfungstag sind vor Beginn der Prü
fung die Plätze zu verlosen. Die Platznummern der 
Prüflinge sind in ein Verzeichnis aufzunehmen. 

(5) Die Aufsicht während der Prüfung regelt die 
Direktorin. Dabei haben grundsätzlich zwei Aufsicht
führende im Prüfungsraum anwesend zu sein. Die 
Namen der Aufsichtführenden und die Zeit ihrer An
wesenheit sind in die Prüfungsniederschrift (§ 21) 
einzutragen. Die Aufsichtführenden haben darüber 
zu wachen, daß Unredlichkeiten bei der Anfertigung 
der Prüfungsarbeiten unterbleiben. Sie haben die 
Prüflinge vor Beginn der Prüfung zur Ablieferung 
nicht zugelassener Hilfsmittel aufzufordern. Wäh
rend der schriftlichen Prüfung darf jeweils nur eine 
Prüfungsteilnehmerin den Prüfungsraum verlassen. 

(6) Eine Viertelstund > vor Ablauf der Prüfungszeit 
sind die Prüfungsteilnehmerinnen auf die bevorste
hende Ablieferung hinzuweisen. Nach Ablauf der 
Zeit sind die Prüfungsarbeiten den Prüflingen abzu
fordern. Wird eine Prüfungsarbeit trotz Aufforde
rung nicht abgegeben, so ist sie mit Note 6 zu bewer
ten. 

(7) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind von 
zwei durch die Direktorin bestimmten Prüfern unab
hängig voneinander zu bewerten. Kommt bei abwei
chender Bewertung keine Übereinstimmung zustan
de, entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses. 

Mündliche Prüfung 
§ 18 

(1) In der mündlichen Prüfung wird geprüft: 
a) im ersten Teil der Abschlußprüfung in Ernäh

rungslehre und Nahrungszubereitung sowie in 
Textilkunde und -Verarbeitung. Die mündliche 
Prüfung soll in einem Fach zehn Minuten nicht 
überschreiten. 

b) Im zweiten Teil der Abschlußprüfung in Haus
wirtschaftlicher Betriebslehre. Die mündliche Prü
fung soll 15 Minuten nicht überschreiten. 

(2) Ferner wird in denjenigen Prüfungsfächern ge
prüft, in denen in der schriftlichen Prüfung die No
te 5 erzielt wurde. 

(3) In besonders begründeten Fällen können Prüf
linge, deren Leistungsstand durch Noten des Jahres
fortgangs in der schriftlichen sowie praktischen Prü
fung nach dem Urteil des Prüfungsausschusses nicht 
geklärt erscheint, in die mündliche Prüfung verwie
sen werden. Hiervon ist in der Regel abzusehen, wenn 
der Prüfungsausschuß bereits von sich aus innerhalb 
der Zeugnisnoten einen Ausgleich herbeiführen kann. 
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Prakt ische Prüfung 
§ 19 

Die praktische Prüfung erstreckt sich 

a) im ersten Teil der Abschlußprüfung auf eine Auf
gabe aus Ernährungs lehre und Nahrungszubere i 
tung und eine Aufgabe aus Text i lkunde und -Ver
a rbe i tung mit je 180 Minuten Arbeitszeit sowie 
eine Aufgabe aus Werkstoffkunde und -pflege 
oder Gar tenbau oder Tierhal tung mit 90 Minuten 
Arbeitszeit , 

b) im zweiten Teil dar Abschlußprüfung auf die L ö 
sung einer betr iebsorganisatorisch-technischen 
Aufgabe, wobei die methodische Anlei tung von 
Hilfskräften in die Bewer tung einbezogen wird. 
Die Arbeitszeit be t rägt 360 Minuten. 

Fernble iben von der Prüfung, Unterschleif 
§ 20 

Die §§ 7 und 8 gelten entsprechend. Die Entschei
dung trifft der Prüfungsausschuß. 

§ 21 
Über alle Prüfungsvorgänge ist eine Niederschrift 

zu fertigen und vom Prüfungsvorsi tzenden, der Di
rektor in sowie vom Protokol l führer zu unterschre i 
ben. Die Niederschrift ist in einer Fer t igung dem 
Staa tsminis te r ium vorzulegen. 

Bewer tung der Abschlußprüfung 
§ 22 

(1) Die Leistungen in der Abschlußprüfung werden 
durch Noten in den einzelnen Fächern sowie durch 
eine Gesamtnote bewerte t . 

(2) Die Zeugnisnoten in den einzelnen Fächern w e r 
den durch den Prüfungsausschuß in der abschließen
den Sitzung festgelegt. Dabei werden einbezogen: 
a) die Semesterfor tgangsnoten des dri t ten und der 

folgenden Semester , 
b) das Ergebnis der Abschlußprüfung. 

(3) Bei Vorliegen einer Semesterfor tgangsnote fin
det diese zu einem Drittel, bei Vorliegen von zwei Se
mesterfor tgangsnoten zu zwei Fünfteln, bei Vorliegen 
von drei Semesterfor tgangsnoten zur Hälfte bei der 
Bildung der Zeugnisnote jedes Prüfungsfaches Be
rücksichtigung. 

(4) Besteht die Abschlußprüfung nur aus der schrift
lichen oder prakt ischen Prüfung, so ist deren Ergeb
nis gleichzeitig das Ergebnis der Abschlußprüfung. 

Findet neben der schriftlichen Prüfung auch eine 
praktische Prüfung statt , so zählt das Ergebnis der 
schriftlichen Prüfung zweifach, das Ergebnis der 
prakt ischen Prüfung einfach. 

Entsprechendes gilt, wenn neben der schriftlichen 
Prüfung eine mündliche Prüfung stattfindet. Findet 
in einem Prüfungsfach eine schriftliche, mündliche 
und prakt ische Prüfung statt , so wird die schriftliche 
Prüfung vierfach, die mündliche Prüfung zweifach 
und die prakt ische Prüfung dreifach gewertet . 

§ 23 
(1) Die Gesamtnote , in die auch das Ergebnis der 

Facharbei t einbezogen wird, wird aus den auf zwei 
Dezimalstellen errechneten Zeugnisnoten, wobei die 
dr i t te Dezimalstelle unberücksichtigt bleibt, wie folgt 
gebildet: 

Deutsch mit L i te ra tu r und Kunsterz iehung vierfach 

Englisch einfach 

Mathemat ik zweifach 

Chemie einfach 

Physik einfach 

Biologie . . einfach 

Ernährungs lehre und Nahrungszubere i tung dreifach 

Werkstoffkunde und -pflege zweifach 

Bauen und Wohnen zweifach 

Haustechnik zweifach 

Text i lkunde und -Verarbeitung dreifach 

Hauswirtschaftl iche Betr iebslehre vierfach 

Volkswirtschaftslehre einschließlich 
Agrarpoli t ik und Mark t lehre einfach 

Gemeinschaftskunde 
einschließlich Agrarsoziologie einfach 

Gesundhei ts lehre 
einschließlich Sozialhygiene einfach 

Gar t enbau einfach 

Tierhal tung einfach 

Landwirtschaftl iche Betr iebslehre zweifach 

Landwirtschaft l iche Buchführung einfach 

Betriebsorganisatorisch-technische 
Übungen zweifach 

Arbeitspsychologie 
und Betriebspädagogik einfach 

Beratungslehre . einfach 

Facharbei t zweifach 
Die hieraus ermit te l te Notensumme, geteilt durch 

40, ergibt die Gesamtnote, die un te r Berücksichtigung 
der dr i t ten Dezimalstelle auf zwei Dezimalstellen e r 
rechnet wird. 

(2) Die Gesamtnote 
1,00 bis 1,50 = sehr gut bestanden 
1,51 bis 2,50 = gut bes tanden 
2,51 bis 3,50 = befriedigend bestanden 
3,51 bis 4,50 = bestanden 
4,51 bis 6,00 = nicht bestanden. 

§ 24 
(1) Der erste Teil der Abschlußprüfung ist nicht be 

standen, wenn die Studierende in einem Prüfungs
fach die Note 6 oder in zwei Prüfungsfächern die No
te 5 erhal ten hat . 

(2) Die Abschlußprüfung ist nicht bestanden, wenn 
in einem Prüfungsfach die Note 6 oder in zwei P r ü 
fungsfächern die Note 5 oder eine schlechtere G e -
samtbenotung als 4,50 vorliegt. 

Zeugnis der Abschlußprüfung 
§ 25 

(1) Über den bes tandenen ersten Teil der Prüfung 
ist ein Zeugnis (Anlage 2) auszustellen. 

(2) Über die bes tandene Abschlußprüfung ist ein 
Zeugnis (Anlage 3) auszustellen, in dem die Noten 
der Prüfungsfächer des ers ten und des zweiten Teils, 
die Gesamtnote sowie das Thema und die Note der 
Facharbeit erscheinen. 

(3) Die Zeugnisse sind vom Vorsitzenden des P r ü 
fungsausschusses und von der Direktorin zu un te r 
schreiben und mit dem Dienstsiegel der Schule zu 
versehen. 

(4) Ist der erste Teil der Abschlußprüfung oder 
die Abschlußprüfung nicht bestanden, erhält der 
Prüfl ing auf An t rag eine Bestä t igung (Anlage 5) mit 
den in der Prüfung erreichten Noten und dem Ver
merk über das Nichtbestehen. 

§ 26 
(1) Wer die Abschlußprüfung bestanden hat, erhäl t 

neben dem Zeugnis eine Urkunde (Anlage 4) über die 
Berechtigung zur F ü h r u n g der Berufsbezeichnung 

„Staatlich geprüfte landwirtschaft l ich-
hauswirtschaftl iche Betriebsleiterin". 
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(2) Die Urkunde wird vom Staatsminis ter ium aus 
gestellt. 

Wiederholung der Abschlußprüfung, Rücktri t t 
§ 27 

Hat der Prüfl ing nur in zwei Prüfungsfächern die 
Note 5 erzielt, so k a n n er die Prüfung zu Beginn des 
darauffolgenden Semesters in diesen Fächern wie 
derholen. Bei schlechteren Leistungen kann der Prüf
ling nu r den gesamten Teil der Abschlußprüfung 
nach nochmaligem Besuch der beiden vorausgehen
den Semester wiederholen. 

§ 28 
(1) Der nicht bes tandene Teil der Abschlußprüfung 

darf ganz oder in einem Fach (§ 27) nu r einmal wie 
derholt werden, ein zweites Mal nu r in besonders 
begründeten Fällen und mit Genehmigung des S taa t s 
ministeriums. In diesen Fällen ist ein schriftlicher 
Ant rag spätestens einen Monat nach Abschluß der 
Prüfung bei der Direktor in zu stellen. 

(2) Eine bestandener Teil der Abschlußprüfung 
kann nu r nach nochmaligem Besuch des der Prüfung 
vorausgehenden Semesters wiederholt werden. § 10 
Abs. 5 Satz 2 und 3 gilt s inngemäß. 

§ 29 
Bei Rücktr i t t oder bei Unterbrechung der A b 

schlußprüfung ohne ane rkann ten Grund gilt die Prü
fung als nicht bestanden. In den anderen Fällen ent 
scheidet der Prüfungsausschuß über Fortsetzung oder 
Wiederholung der Prüfung. 

IV. Zuerkennung 
der fachgebundenen Hochschulreife 

Voraussetzungen für die Zuerkennung 
der fachgebundenen Hochschulreife 

§ 30 
Staatlich geprüften landwir tschaft l ich-hauswir t 

schaftlichen Betr iebslei ter innen (Betriebsleiterinnen), 
die sich um die Zuerkennung der fachgebundenen 
Hochschulreife bewerben, wird in einem besonderen 
Verfahren die fachgebundene Hochschulreife zu ei
nem Studium der Hausha l t s - und Ernährungswissen
schaften und zu einem Studium für das Lehramt an 
landwirtschaftlichen Berufsschulen und Berufsauf
bauschulen un te r folgenden Voraussetzungen zuer
kann t : 
a) Nachweis der Allgemeinbildung nach § 4 der 

Schulordnung für die Höhere Fachschule für land
wirtschaftliche Hauswirtschaft Triesdorf vom 20. 
Oktober 1969 (GVB1. S. 353), 

b) Abschlußprüfung der Schule mit einer Gesamt
note, die mindestens auf „gut" lautet, 

c) Nachweis in der Abschlußprüfung (§ 22) über die 
erfolgreiche Te i lnahme am Unterr icht in den a l l 
gemeinbildenden Fächern Deutsch und Gemein
schaftskunde einschließlich Agrarsoziologie, 

d) Feststel lung des Prüfungsausschusses für die A b 
schlußprüfung (§ 15), daß die Betriebsleiterin zu 
einem wissenschaftlichen Studium in den in 
Satz 1 genannten Studienrichtungen befähigt er
scheint, 

e) Feststel lungen des Zuerkennungsausschusses, daß 
die Betriebsleiterin in der Lage ist, theoret isch
wissenschaftliche Zusammenhänge zu e rkennen 
und über Befähigungen und Kenntnisse verfügt, 
die ein erfolgreiches Studium in den in Satz 1 ge
nannten Studienr ichtungen e rwar ten lassen, 

f) Feststel lung des Zuerkennungsausschusses, daß 
die Betriebslei terin einen nicht zu schwierigen 
fachgebundenen Text in Englisch oder F ranzö
sisch vers tehen und deutsch wiedergeben kann. 
Mit Zus t immung des Staatsminis ter iums für Un
terricht und Kul tus kann die Fremdsprachenprü- | 

fung auch in einer anderen lebenden F remdspra 
che abgelegt werden. 

An t rag und Zulassung 
§ 31 

(1) Die Zulassung zum Verfahren für die Zuerken
nung der fachgebundenen Hochschulreife ist schrift
lich zu beantragen. Der An t rag kann von der Studie
renden frühestens zusammen mit dem Ant rag auf 
Zulassung zur Abschlußprüfung, spätestens jedoch 
bis zum Ablauf von fünf Jah ren , gerechnet vom Da
tum des Prüfungszeugnisses über die Abschlußprü
fung an, bei der Schule gestellt werden, bei der sie 
ihre Abschlußprüfung ablegt oder abgelegt hat. In 
dem Ant rag ist anzugeben, in welcher lebenden 
Fremdsprache die Betriebsleiterin geprüft werden 
soll. 

(2) Dem Ant rag auf Zulassung sind das Zeugnis 
über die schulische Vorbi ldung gemäß § 30 Buchsta
be a und bei Anträgen, die nach dem Bestehen der 
Abschlußprüfung gestellt werden, das Prüfungszeug
nis beizufügen. 

(3) Die Direktorin überprüft die Ant räge auf ihre 
Vollständigkeit und legt sie unverzüglich zusammen 
mit dem Nachweis nach § 30 Buchstabe c (Anlage 6), 
dem Gutachten des Prüfungsausschusses nach § 30 
Buchstabe d und den Prüfungsakten der Ant rags te l 
lerin dem Staatsminis ter ium für Unterr icht und Kul 
tus vor. 

(4) Der Prüfungsausschuß hat für alle Betriebslei
ter innen, die die Abschlußprüfung mit einer Ge
samtnote bestanden haben, die mindestens auf „gut" 
lautet, ein Gutachten zu den Prüfungsakten zu geben, 
in dem festgestellt wird, ob sie zu einem wissen
schaftlichen Studium in den Studienrichtungen nach 
§ 30 Satz 1 befähigt erscheinen. Dieses Gutachten ist 
auch zu erstellen, wenn der Prüfl ing im Zei tpunkt 
der Abschlußprüfung noch keinen Ant rag auf Zulas
sung zum Verfahren für die Zuerkennung der fach
gebundenen Hochschulreife gestellt hat. 

(5) Über die Zulassung zum Verfahren für die Zu
erkennung der fachgebundenen Hochschulreife ent 
scheidet das Staatsminis ter ium für Unterr icht und 
Kultus . Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) der Ant rag auf Zulassung zum Verfahren für die 
Zuerkennung der fachgebundenen Hochschulreife 
nicht fristgerecht gestellt wird oder 

b) eine Allgemeinbildung nach § 30 Buchstabe a nicht 
nachgewiesen wird oder 

c) die Betriebslei terin die Abschlußprüfung mit ei
ner Gesamtnote bestanden hat, die nicht minde
stens auf „gut" lautet (§ 30 Buchstabe b) oder 

d) nicht nachgewiesen wird, daß die Betriebsleiterin 
mit Erfolg am Unterr icht in den al lgemeinbilden
den Fächern tei lgenommen hat (§ 30 Buchstabe c) 
oder 

e) in dem Gutachten des Prüfungsausschusses (§ 30 
Buchstabe d) festgestellt wird, daß die Betr iebs
leiterin zu einem wissenschaftlichen Studium in 
den Studienr ichtungen des § 30 Satz 1 nicht be 
fähigt erscheint. 

(6) Die Entscheidung über die Zulassung zum Ver
fahren für die Zuerkennung der fachgebundenen 
Hochschulreife wird der Betriebsleiterin schriftlich, 
im Fal le der Ablehnung mit einer Begründung ver
sehen, mitgeteilt . 

Zuerkennungsausschuß 
§ 32 

(1) Zur Durchführung des Verfahrens wird vom 
Staa tsminis te r ium für Unterr icht und Kul tus ein 
Ausschuß für die Zuerkennung der fachgebundenen 

I Hochschulreife (Zuerkennungsausschuß) bestellt. 
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(2) Dem Zuerkennungsausschuß gehören folgende 
vom Staa tsminis te r ium für Unterr icht und Kul tus 
bestel l te Mitglieder an : 

a) der Vorsitzende, er leitet das Zuerkennungsver -
fahren, 

b) zwei Lehre r der Höheren Fachschule für l andwi r t 
schaftliche Hauswirtschaft Triesdorf, 

c) zwei Lehre r mit der Lehrbefähigung für Fächer 
der Allgemeinbi ldung an Gymnasien. 

(3) Ein Hochschullehrer mit bera tender S t imme 
kann beigezogen werden. 

(4) Der Zuerkennungsausschuß entscheidet mit 
S t immenmehrhe i t . 

Rücktri t t von dem Verfahren 
§ 33 

Tri t t eine Betriebsleiterin nach der Zulassung von 
dem Verfahren für die Zuerkennung der fachgebun
denen Hochschulreife wegen Erk rankung oder sonst 
aus wichtigem Grund zurück, so entscheidet das 
Staa tsminis ter ium für Unterr icht und Kultus über die 
Anerkennung der Gründe. Auf Verlangen hat die Be
tr iebslei terin ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Wer 
den die Gründe als zwingend anerkannt , so kann das 
Staa tsminis ter ium für Unterr icht und Kultus ohne 
erneute Zulassung die Te i lnahme der Betriebslei terin 
am nächsten Kolloquium und an der nächsten P r ü 
fung in der Fremdsprache genehmigen. Werden die 
Gründe nicht als zwingend anerkannt , so gelten die 
Anforderungen des § 34 Abs. 4 und 5 als nicht erfüllt. 

Kolloquium und Prüfung in der Fremdsprache 
§ 34 

(1) Das Verfahren vor dem Zuerkennungsausschuß 
umfaßt ein Kolloquium und eine mündliche Prüfung 
in einer Fremdsprache. 

(2) Den Zei tpunkt des Verfahrens vor dem Zuer
kennungsausschuß best immt das Staa tsminis ter ium 
für Unterr icht und Kultus, es vers tändigt die Be
tr iebslei terin mindestens zwei Wochen vorher von 
dem Termin und der Zulassung. 

(3) Das Verfahren kann für einen oder gleichzeitig 
für mehrere , höchstens jedoch für fünf Betriebslei
ter innen stattf inden. Die Dauer des Verfahrens soll 
für die einzelne Betriebsleiterin 60 Minuten nicht 
überschreiten. 

(4) In dem Kolloquium wird festgestellt, ob die 
Betr iebslei ter in in der Lage ist, theoret isch-wissen
schaftliche Zusammenhänge zu erkennen, und ob sie 
über Befähigungen und Kenntnisse verfügt, die ein 
erfolgreiches wissenschaftliches Studium un te r b e 
sonderer Berücksichtigung der in § 30 Satz 1 genann 
ten Studienr ichtungen e rwar ten lassen. 

(5) In der mündlichen Prüfung in der Fremdsprache 
wird festgestellt, ob die Betr iebslei ter in einen nicht 
zu schwierigen fachgebundenen Text in der von ihr 
angegebenen Fremdsprache vers tehen und deutsch 
wiedergeben kann . 

Zuerkennung 
§ 35 

(1) Nach Durchführung des Verfahrens legt der 
Vorsitzende die S te l lungnahme des Zue rkennungs -
ausschusses über das Ergebnis der getroffenen Fes t 
stel lungen unverzüglich dem Staa tsminis ter ium für 
Unterr icht und Kul tus vor. 

(2) Hat das Verfahren ergeben, daß die Bet r iebs
leiterin die Anforderungen des § 34 Abs. 4 und 5 e r 
füllt, so wird ihr durch das Staatsminis ter ium für 
Unterr icht und Kul tus die fachgebundene Hochschul
reife für die Studienrichtungen des § 30 Satz 1 zu
e rkann t (Anlage 7). 

(3) Ha t das Zuerkennungsver fahren ergeben, daß 
die Betriebslei terin die Anforderungen des § 34 Abs. 4 
und 5 nicht erfüllt, so wi rd ihr eine Bescheinigung 
da rübe r erteilt , daß ihr die fachgebundene Hoch
schulreife nach § 30 Satz 1 nicht zuerkannt wird. 

Wiederholung des Zuerkennungsver fahrens 
§ 36 

Die Betriebsleiterin, die die Anforderungen des § 34 
Abs. 4 und 5 nicht erfüllt hat , kann innerhalb der 
Frist des § 31 Abs. 1 Satz 2 nu r noch e inmal auf A n 
t rag zum Verfahren für die Zuerkennung der fach
gebundenen Hochschulreife zugelassen werden. 

Anerkennung von Berechtigungen 
§ 37 

Die fachgebundene Hochschulreife im Sinne des 
§ 30 besitzt auch, wer diese Berechtigung in e inem 
anderen Land in der Bundesrepubl ik und in West-
Berlin erworben hat und durch Urkunde und A b 
schlußzeugnis nachweist. 

V. Schlußbestimmung 
§ 38 

Diese Prüfungsordnung t r i t t mi t Wirkung vom 
1. Oktober 1969 in Kraft . 

München, den 20. Oktober 1969 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Dr. E i s e n m a n n , Staatsminis ter 

Anlage 1 

Höhere Fachschule 
für landwirtschaftliche Hauswirtschaft Triesdorf 

S E M E S T E R Z E U G N I S 

Frau /Fräu le in 

geboren am in 

Landkre is 

ha t das zweite Semester besucht und sich der S e m e 
sterprüfung unterzogen. Die Leis tungen in den ein
zelnen Fächern sind wie folgt beurtei l t worden: 

(Prüfungsfächer und Beurteilung) 

Sonstige Fächer: 

Die Studierende ist berechtigt — nicht berechtigt — 
in das dri t te Semester aufzusteigen. 

Bemerkungen: 

Triesdorf, den 

Die Direktor in 
Siegel 

Notenstufen: 
1 = sehr gut (1,00—1,50) 
2 = gut (1,51—2,50) 
3 = befriedigend (2,51—3,50) 
4 = ausreichend (3,51—4,50) 
5 = mangelhaft (4,51—5,50) 
6 = ungenügend (5,51—6,00) 
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Anlage 2 

Höhere Fachschule 
für landwirtschaftliche Hauswirtschaft Triesdorf 

Frau/Fräule in 

geboren am in 

Landkre is 

ha t das vier te Semester besucht und sich dem ersten 
Teil der Abschlußprüfung unterzogen. 

Die Leistungen in den einzelnen Fächern sind wie 
folgt beurtei l t worden : 

Chemie 

Physik 

Biologie 

Ernährungs lehre und Nahrungs 
zuberei tung 

Werkstoffkunde und -pflege 

Text i lkunde und -Verarbeitung 

Volkswirtschaftslehre einschließlich 
Agrarpoli t ik und Mark t lehre 

Gesundhei ts lehre einschließlich 

Sozialhygiene 

Gar tenbau 

Tierha l tung 

Bemerkungen: 

Triesdorf, den 

F ü r den Prüfungsausschuß: 

Die Direktorin Der Vorsitzende 

Siegel 

Die Prüfung ist nach der Prüfungsordnung für die 
Höhere Fachschule für landwirtschaftliche Hauswir t 
schaft Triesdorf vom 20. Oktober 1969 (GVB1. S. 356) 
abgehal ten worden. 

Notenstufen: 

1 = sehr gut (1,00—1,50) 
2 = gut (1,51—2,50) 
3 = befriedigend (2,51—3,50) 
4 = ausreichend (3,51—4,50) 
5 = mangelhaft (4,51—5,50) 
6 = ungenügend (5,51—6,00) 

Anlage 3 

Seite 1 
Höhere Fachschule 

für landwirtschaft l iche Hauswirtschaft Triesdorf 

geboren am in 

Landkre is 

hat am Ende des Semesters 19 den ersten Teil 
und am Ende des Semesters 19 den zweiten 
Teil der Abschlußprüfung abgelegt. Auf Grund der 
Leis tungen während der Ausbildung und der Ergeb
nisse der Abschlußprüfung ist ihr die 

Gesamtnote = 

zuerkannt worden. 

F rau /Fräu le in 

ist dami t berechtigt, die Berufsbezeichnung 
„Staatlich geprüfte landwirtschaftl ich

haus wirtschaftliche Betriebsleiterin" 
zu führen. 

Die Bewer tung der Leistungen im einzelnen ist u m 
seitig ersichtlich. 

Triesdorf, den 

F ü r den Prüfungsausschuß: 

Die Direktorin Der Vorsitzende 

Siegel 

Anlage 3 

Seite 3 

Die Leistungen von Frau 'F räu le in 

in den einzelnen Prüfungsfächern 
und in der Facharbeit sind wie folgt beurtei l t worden: 

Deutsch mit L i t e ra tu r und Kunsterz iehung 

Englisch 

Mathemat ik 

Chemie 

Physik 

Biologie -.. 

E rnährungs lehre und Nahrungs 
zuberei tung 

Werkstoffkunde und -pflege 

Bauen und Wohnen 

Haustechnik . . . ' 

Text i lkunde und -Verarbeitung 

Hauswirtschaftl iche Betr iebslehre 

Volkswirtschaftslehre einschließlich 
Agrarpoli t ik und Mark t lehre 

Gemeinschaftskunde einschließlich 
Agrarsoziologie 

Gesundhei ts lehre einschl. Sozialhygiene 

Gar tenbau 

Tierha l tung 

Z E U G N I S 

über den ersten Teil der Abschlußprüfung 

Z E U G N I S 
über die Abschlußprüfung 

Frau /Fräu le in 
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Landwirtschaft l iche Betr iebslehre . . . . 

Landwirtschaft l iche Buchführung . . . . 

Betriebsorganisator-isch-technische 
Übungen . 

Arbeitspsychologie und Betriebspädagogik 

Bera tungs lehre 

Die Facharbei t 
aus dem Fachgebiet: 

mi t dem Thema: 

ist mit der Note bewer te t worden. 

Bemerkungen: : 

Triesdorf, den 

Die Direktor in 
Siegel 

Anlage 3 

Seite 4 

Die Prüfung ist nach der Prüfungsordnung für die 
Höhere Fachschule für landwirtschaftl iche Hauswi r t 
schaft Triesdorf vom 20. Oktober 1969 (GVB1. S. 356) 
abgehal ten worden. 

Notenstufen für die Gesamtnote : 
mi t Auszeichnung bestanden (1,00—1,50) 
gut bes tanden (1,51—2,50) 
befriedigend bestanden (2,51—3,50) 
bes tanden (3,51—4,50) 
nicht bes tanden (4,51—6,00) 

Notenstufen für die Einzelnoten: 
1 = sehr gut 
2 = gut 
3 = befriedigend 
4 = ausreichend 
5 = mangelhaft 
6 = ungenügend 

(1,00—1,50) 
(1,51—2,50) 
(2,51—3,50) 
(3,51—4,50) 
(4,51—5,50) 
(5,51—6,00) 

Anlage 4 

U R K U N D E 

Frau 'F räu l e in : 

geboren am in 

ha t am an der Höheren 

Fachschule für landwirtschaftl iche Hauswirtschaft 
Triesdorf die Abschlußprüfung mit Erfolg abgelegt. 

Sie ist berechtigt, die Berufsbezeichnung 
„Staatlich geprüfte landwirtschaft l ich-
hauswirtschaftl iche Betriebslei terin" 

zu führen. 

München, den 

Der Bayerische Staa tsminis ter 
für Ernährung , Landwir tschaf t und Forsten 

(Siegel) 

Anlage 5 

Seite 1 

Höhere Fachschule 
für landwirtschaftliche Hauswirtschaft Triesdorf 

B E S T Ä T I G U N G 

Frau /Fräu le in '. 

geboren am in 

Landkreis 

ha t das Semester der obengenannten Schule 
besucht und sich dem ersten und zweiten Teil*) der 
Abschlußprüfung unterzogen. Die Leis tungen in den 
einzelnen Fächern sind wie folgt beurtei l t worden: 

Deutsch mit L i te ra tur und Kunsterz iehung 

Englisch 

Mathemat ik 

Chemie 

Physik" 

Biologie 

Ernährungs lehre und Nahrungs 
zuberei tung 

Werkstoffkunde und -pflege 

Bauen und Wohnen 

Haustechnik 

Text i lkunde und -Verarbeitung 

Hauswirtschaftl iche Betr iebslehre . . . . 

Volkswirtschaftslehre einschließlich 
Agrarpoli t ik und Mark t l eh re 

Gemeinschaftskunde einschließlich 
Agrarsoziologie 

Gesundhei ts lehre einschl. Sozialhygiene . 

Gar tenbau 

Tierhal tung 

Landwirtschaft l iche Betr iebslehre . . . . 

Landwirtschaft l iche Buchführung . . . . 

Betriebsorganisatorisch-technische 
Übungen 

Arbeitspsychologie und Betriebspädagogik 

Bera tungs lehre 

Die Facharbeit 
aus dem Fachgebiet: 

mit dem Thema: 

ist mit der Note bewer te t worden. 

Notenstufen für die Einzelnoten: 

1 = sehr gut (1,00—1,50) 
2 = gut (1,51—2,50) 
3 = befriedigend (2,51—3,50) 
4 = ausreichend (3,51—4,50) 
5 = mangelhaft (4,51—5,50) 
6 = ungenügend (5,51—6,00) 

•) Nichtzutreffendes ist zu streichen. 
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Anlage 5 

Seite 2 

Auf Grund der umseit igen Einzelnoten hat 

Frau/Fräule in 

die Gesamtnote erhal ten. 

Die Prüfung ist nicht bestanden, weil 

a) in mindestens einem Fach die Note ungenügend, 

b) in mehr als einem Fach die Note mangelhaft , 

c) eine schlechtere Gesamtnote als bes tanden (4,50) 
erreicht wurde. 

Triesdorf, den 

F ü r den Prüfungsausschuß: 

Die Direktorin Der Vorsitzende 

Siegel 

Die Prüfung ist nach der Prüfungsordnung für die 
Höhere Fachschule für landwirtschaftl iche Hauswi r t 
schaft Triesdorf vom 20. Oktober 1969 (GVB1. S. 356) 
abgehal ten worden. 

Notenstufen für die Gesamtnote : 

mit Auszeichnung bestanden (1,00—1,50) 

gut bes tanden (1,51—2,50) 
befriedigend bes tanden . (2,51—3,50) 
bes tanden (3,51—4,50) 
nicht bes tanden (4,51—6,00) 

Anlage 6 

Höhere Fachschule 
für landwirtschaftl iche Hauswirtschaft Triesdorf 

N A C H W E I S 

gemäß § 30 Buchstabe c der Prüfungsordnung 

Frau /Fräu le in 

geboren am : in 

Landkre is Land 

hat bei der Abschlußprüfung nach der Prüfungsord
nung für die Höhere Fachschule für landwirtschaft
liche Hauswirtschaft Triesdorf vom 20. Oktober 1969 
(GVB1. S. 356) nachgewiesen, daß sie an dem Unte r 
richt in al lgemeinbildenden Fächern mit Erfolg ohne 
Erfolg te i lgenommen hat . 

Dieser Nachweis gilt nu r in Verbindung mit dem 
Prüfungszeugnis vom über 
die Abschlußprüfung. 

Triesdorf, den 

Fü r den Prüfungsausschuß: 
Die Direktorin 

Siegel 

Anlage 7 

U R K U N D E 

über die Zuerkennung 

der fachgebundenen Hochschulreife 

(Vor- u n d Zuname) 

geboren am in 

Landkre is Land 

ha t am die Abschlußprüfung 

an der Höheren Fachschule für landwirtschaftliche 

Hauswirtschaft Triesdorf mit der Gesamtnote 

= bestanden. 

Ih r wird auf Grund eines Zuerkennungsverfahrens 
die Berechtigung zum Studium der Hausha l t s - und 
Ernährungswissenschaften und zum Studium für das 
Leh ramt der landwirtschaftl ichen Berufsschulen und 
Berufsaufbauschulen zuerkannt (§ 30 der Prüfungs
ordnung für die Höhere Fachschule für l andwir t 
schaftliche Hauswirtschaft Triesdorf vom 20. Okto
ber 1969 [GVB1. S. 356]). Diese Berechtigung gilt nur 
in Verbindung mit Zeugnis über die Abschluß
prüfung. 

München, den 

Bayerisches Staatsminis ter ium 
für Unterr icht und Kultus 

Siegel 

D r i t t e V e r o r d n u n g 
zur Ä n d e r u n g der V e r o r d n u n g ü b e r d ie 
Z u l a s s u n g s v o r a u s s e t z u n g e n z u m H o c h s c h u l 
s t u d i u m d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h - h a u s w i r t 

s c h a f t l i c h e n B e r a t e r i n n e n 

Vom 30. Oktober 1969 

Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung 
über das Hochschulstudium der landwirtschaftlich-
hauswirtschaftl ichen Berater innen vom 30. Juni 1965 
(GVB1. S. 212) erläßt das Bayerische Staatsminis te
rium für Unterricht und Kultus im Einvernehmen 
mit dem Bayerischen Staatsminis ter ium für E rnäh 
rung, Landwirtschaft und Forsten folgende Verord
nung: 

§ 1 
§ 2 Nr. 1 der Verordnung über die Zulassungsvor

aussetzungen zum Hochschulstudium der landwir t 
schaftlich-hauswirtschaftlichen Berater innen vom 
24. September 1965 (GVB1. S. 310) i. d. F. der zweiten 
Änderungs-Verordnung vom 19. Dezember 1967 
(GVB1. 1968 S. 5) erhäl t folgende Fassung: 

„1. Abi tur ient innen haben eine durch Lehrabschluß
prüfung abgeschlossene ländliche Hauswirtschafts-
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lehre oder ein gelenktes Praktikum von minde
stens 12 Monaten nachzuweisen. Die ländliche 
Hauswirtschaftslehre oder das gelenkte Praktikum 
sollen vor Beginn des Studiums abgeleistet wer
den. Auf das nach Satz 1 vorgeschriebene gelenkte 
Praktikum kann ein Lehrgang von insgesamt sechs 
Monaten an einer höheren Landfrauenschule an
gerechnet werden." 

§ 2 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 

1969 in Kraft. 

München, den 30. Oktober 1969 
Bayerisches Staatsministerium 

für Unterricht und Kultus 
Dr. Ludwig H u b e r , Staatsminister 

Bekanntmachung 
der Entscheidung des Bayerischen Verfas
sungsgerichtshofs vom 16. Oktober 1969 
Vf. 31-V-69 betreffend die Nachprüfung der 
Verfassungsmäßigkeit des § 5 Abs. 1 Satz 2 der 
Landesverordnung über Garagen vom 1. Au
gust 1962 (GVBl. S. 207) auf die Vorlage des 
Amtsgerichts Passau vom 28. Februar 1969 

Gemäß Art. 45 des Gesetzes über den Verfassungs
gerichtshof in der Fassung vom 26. Oktober 1962 
(GVBl. S. 337) wird nachstehend die Entscheidung 
des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 16. Ok
tober 1969 bekanntgemacht. 

München, den 27. Oktober 1969 
Bayerischer Verfassungsgerichtshof 

Der Generalsekretär: 
gez. Dr. M e d e r , Senatspräsident 

Vf. 31-V-69 

Im Namen des Freistaates Bayern! 
Der Bayerische Verfassungsgerichtshof erläßt in 

der Sache 
Nachprüfung der Verfassungsmäßigkeit des § 5 
Abs. 1 Satz 2 der Landesverordnung über Garagen 
vom 1. August 1962 (GVBl. S. 207) auf die Vorlage 
des Amtsgerichts Passau vom 28. 2. 1969 

ohne mündliche Verhandlung in der nichtöffentlichen 
Sitzung vom 16. Oktober 1969, an der teilgenommen 
haben 

als Vorsitzender: 
der stv. Präsident des Bayer. Verfassungsgerichts

hofs, Senatspräsident Dr. Meder, 

als Beisitzer: 
Senatsrjräsident Hefele, Bayer. Verwaltungsgerichts

hof, ' 
Senatspräsident Dr. Grube, Bayer. Verwaltungs

gerichtshof, 

Landgerichtspräsident Rau, Landgericht Traunstein, 
Vizepräsident Dr. Domcke, Oberlandesgericht Mün

chen, 

Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Lersch, Bayer. Ver
waltungsgerichtshof, 

Oberlandesgerichtsrat Dr. Preißler, Bayer. Oberstes 
Landesgericht, 

Obeiiandesgerichtsrat Streicher, Oberlandesgericht 
München, 

Oberlandesgerichtsrat Merz, Oberlandesgericht Mün
chen, 

folgende 
E n t s c h e i d u n g 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 der Landesverordnung über Ga
ragen (Garagenverordnung) vom 1. August 1962 
(GVBl. S. 207) verstößt nicht gegen die Bayerische 
Verfassung. 

G r ü n d e : 

Die Landesverordnung über Garagen (Garagen
verordnung) — GaV — vom 1. 8. 1962 (GVBl. S. 207), 
die auf Grund der Art. 106 Abs. 1 Nr. 1, 2, 98 Abs. 7 
der Bayer. Bauordnung (BayBO) vom 1.8.1962 (GVBl. 
S. 179) — nunmehr neu gefaßt durch die Bekannt
machung vom 21. 8. 1969 (GVBl. S. 263) — und des 
Art. 44 Abs. 3 des Landesstraf- und Verordnungs
gesetzes (LStVG) vom 17. 11. 1956 (BayBS I S. 327) in 
der Fassung des Gesetzes vom 22. 12. 1960 (GVBl. 
S. 296) — nunmehr neu gefaßt durch die Bekannt
machung vom 3. 1. 1967 (GVBl. S. 243) — erlassen 
worden ist, bestimmt in ihrem § 5 Abs. 1 Satz 2: 

Fußböden in Garagen müssen aus nicht brenn
baren Baustoffen hergestellt werden und gegen 
Flüssigkeiten undurchlässig sein. 

Der § 22 GaV befaßt sich mit der Einstellung von 
Kraftfahrzeugen in Räumen, die nicht den Vorschrif
ten für Garagen entsprechen. Nach seinem Absatz 1 
Nr. 1 ist sie nur zulässig, wenn das Gesamtfassungs
vermögen der Kraftstoffbehälter aller Kraftfahr
zeuge nicht mehr als 12 Liter beträgt. Zuwiderhand
lungen werden wegen Nichtbefolgens feuerpolizeili
cher Anordnungen nach Art. 44 Abs. 4 LStVG, 
§ 368 Nr. 8 StGB mit Geldstrafe bis zu fünfhundert 
Deutsche Mark oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen 
bestraft. 

II. 
Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Passau 

beantragte am 24. 9. 1968, gegen den Schlosser Her
mann Seidl aus Patriching einen Strafbefehl zu er
lassen, weil er in einer von ihm ohne Baugenehmi
gung errichteten Garage mit einem flüssigkeitsdurch
lässigen Boden einen Personenkraftwagen mit einem 
Tankfassungsvermögen von mehr als 12 Litern ein
gestellt habe. 

Das Amtsgericht Passau hat am 28. 2. 1969 be
schlossen, das Verfahren auszusetzen und eine Ent
scheidung des Bayer. Verfassungsgerichtshofs dar
über herbeizuführen, ob der § 5 Abs. 1 Satz 2 GaV 
verfassungswidrig sei. 

Zur Begründung führt es aus: 
Der § 5 Abs. 1 Satz 2 GaV verbiete, und zwar in 

Verbindung mit § 22 Abs. 1 Nr. 1 GaV, § 368 Nr. 8 
StGB unter Strafe, Kraftfahrzeuge mit einem Tank
fassungsvermögen über 12 Liter in einer Garage mit 
flüssigkeitsdurchlässigem Boden einzustellen. Ande
rerseits sei es nicht untersagt, solche Kraftfahrzeuge 
außerhalb einer Garage unter freiem Himmel, also 
auf Wegen, Plätzen, Hofräumen, Wiesen u. a., abzu
stellen. Der § 5 Abs. 1 Satz 2 GaV diene, soweit er 
die Flüssigkeitsundurchlässigkeit des Fußbodens einer 
Garage fordere, ausschließlich dem Schutz des Bo
dens und des Grundwassers vor schädlichen Ver
unreinigungen durch Treib- und Schmierstoffe, die 
von den eingestellten Kraftfahrzeugen in den Boden 
gelangen könnten. Die gleiche Gefahr bestehe jedoch 
auch, wenn Kraftfahrzeuge außerhalb von Garagen 
oder ähnlichen Unterstellmöglichkeiten auf flüssig
keitsdurchlässigen Flächen abgestellt würden. Der § 5 
Abs. 1 Satz 2 GaV entbehre deshalb jeder vernünf
tigen Begründung und sei sohin willkürlich. Er ver
stoße daher gegen den Gleichheitssatz (Art. 118 Abs. 1 
BV), den Rechtsstaatsgrundsatz (Art. 3 BV), die 
Eigentumsgarantie (Art. 103 Abs. 1 BV) und das im 
Art. 98 Satz 1 BV enthaltene Verbot der Einschrän
kung von Grundrechten. 
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III . 
Dem Bayer. Landtag, dem Bayer. Senat und der 

Bayer. Staatsregierung ist gemäß Art. 44 Abs. 3 
VfGHG Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden. 

Der Landtag und der Senat haben beschlossen, sich 
an dem Verfahren nicht zu beteiligen. 

Die Staatsregierung t rägt vor: 
Die Vorlage sei zulässig. Die beanstandete Vor

schrift verstoße aber nicht gegen die Bayer. Verfas
sung. Nach dem Gleichheitssatz des Art . 118 Abs. 1 
BV sei der Gesetzgeber zwar gebunden, gleich
liegende Tatbes tände nicht ungleich zu behandeln . 
Bei Garagen und offenen Kraftfahrzeugabstel lplätzen 
lägen aber nicht gleiche, sondern verschiedenart ige 
Sachverhalte vor. Diese ließen es zu, in baurecht 
licher Sicht Einzelheiten, z. B. die Anforderungen an 
die Böden, unterschiedlich festzulegen. Während die 
Garagen bauliche Anlagen und darüber h inaus G e 
bäude seien (Art. 2 Abs. 2, 3 BayBO), gälten die 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge nur als solche (Art. 2 
Abs. 2 Satz 2 BayBO). Für die Stellplätze, die keine 
baulichen Zuta ten erforderten, seien technische Vor
schriften entbehrlich, für die Garagen dagegen not 
wendig. Daher seien die Garagen genehmigungs
pflichtig, nicht aber die Stellplätze für Kraf t fahr
zeuge. Die Vorschrift, daß die Garagenböden flüssig
kei tsundurchlässig sein müßten , sei sachgerecht. Sie 
diene dem Schutz des Grundwassers , gegebenenfalls 
— bei mehrgeschossigen Garagen — auch dem Schutz 
der Untergeschosse. Fe rne r w ü r d e n in vielen G a r a 
gen außer dem Kraftstoff im Tank noch wei tere 
Treibstoffe, ö l e und andere b rennbare Stoffe ge
lagert. Wenn die Lagerung auch durch den § 28 GaV 
mengenmäßig beschränkt sei, so werde diese Begren
zung häufig nicht eingehalten, zumal sich die Kon
trolle geschlossener Räume schwierig gestalte. Dar 
aus ergäben sich zusätzliche Gefahren. Diese en t 
fielen aber in der Regel bei den offenen Kraf t fahr
zeugabstellplätzen. Ebensowenig wie der Art . 118 
Abs. 1 BV sei der Art . 103 Abs. 1 BV verletzt. Nach 
dessen Absatz 2 müßten Eigentumsordnung und 
Eigentumsgebrauch zugleich dorn Gemeinwohl d ie
nen. Die beans tande te Regelung stelle eine Beschrän
kung des Eigentums dar, die offensichtlich dessen 
Kern nicht berühre . Da die Garagenverordnung als 
Rechtsvorschrift o rdnungsgemäß erlassen worden sei, 
verstoße sie auch nicht gegen den Art. 3 BV. 

IV. 
Nach Art. 65 BV entscheidet der Verfassungs

gerichtshof über die Verfassungsmäßigkeit von Ge
setzen. Der Art . 92 BV best immt, daß der Richter die 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs herbeizu
führen hat, wenn er ein Gesetz für verfassungswid
rig hält. 

Die Vorlage des Amtsgerichts Passau ist zulässig. 
Der Begriff des Gesetzes wird in den Art. 65, 92 

BV im mater iel len Sinn gebraucht . Er umfaßt auch 
Rechtsvorschriften im Range un te r dem Gesetz 
(Art. 44 Abs. 1 VfGHG). Zu diesen zählt der § 5 Abs. 1 
Satz 2 GaV. Er ist für die Entscheidung des bei dem 
vorlegenden Gericht anhängigen Verfahrens e in 
schlägig im Sinn des Art. 44 Abs. 1 VfGHG. 

V. 
1. Der § 5 Abs. 1 Satz 2 GaV entbehr t nicht der nach 

dem Rechtsstaatsgrundsatz (Art. 3 BV) erforderlichen 
Ermächt igungsgrundlage. Er häl t sich im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften, die am Eingang der 
Garagenverordnung angeführt sind (vgl. Bengl -Ber-
ner -Emmerig , Bayer. Landes s t r a f -und Verordnungs 
gesetz — 3. Aufl. 1969 — RdNr. 8 zu Art . 44; K ä ä b -
Rösch, Bayer. Landesstraf- und Verordnungsgesetz 
— 2. Aufl. 1967 — Anhang C 7 I 4 d S. 878; Mayer -
Mart in-Bet t inger , Landesstraf- und Verordnungs
gesetz — 3. Aufl. 1968 — Anm. 11 zu Art . 44; B a u m -
gar tner -Reuter , Bayer. Bauordnung — 1962 — Anm. 3 
zu Art. 106; Scheerbarth, Das al lgemeine Bauord 
nungsrecht — 2. Aufl. 1966 — § 165 1 b S. 426). 

2. Die beans tandete Vorschrift ist mit dem Gleich
heitssatz (Art. 118 Abs. 1 BV) vereinbar . 

a) Der Gleichheitssatz, der auch den Gesetz- und 
den Verordnungsgeber bindet, untersagt , gleichlie
gende Sachverhalte , die aus der Natur der Sache und 
un te r dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit klar eine 
gleichartige Regelung erfordern, ungleich zu behan
deln; dagegen ist wesentlich Ungleiches nach seiner 
Eigenar t verschieden zu behandeln. Er ver langt keine 
schematische Gleichbehandlung, sondern läßt Diffe
renzierungen zu, die durch sachliche Erwägungen 
gerechtfertigt sind. Er verbietet Willkür. Es bleibt 
aber dem Ermessen des Normgebers überlassen, zu 
entscheiden, in welcher Weise dem allgemeinen Ge
danken der Angemessenheit , Billigkeit und Zweck
mäßigkei t Rechnung zu t ragen ist. Nur wenn die 
äußers ten Grenzen dieses Ermessens überschri t ten 
sind, wenn für die getroffene Regelung jeder sachlich 
einleuchtende Grund fehlt, ist der Gleichheitssatz 
verletzt. (VerfGH 8, 38/44; 15, 59/67; 16, 101/110; 
20, 51/55; BVerfGE 4; 144/155; 14, 221/238). Seine A n 
wendung be ruh t stets auf e inem Vergleich von L e 
bensverhäl tnissen, die nie in allen, sondern immer 
nu r in einzelnen Elementen gleich sind. Es ist Sache 
des Normgebers , nach seinem Ermessen zu entschei
den, welche Elemente der zu ordnenden Lebensver
hältnisse er dafür als maßgebend ansieht, daß sie im 
Recht gleich oder verschieden behandel t werden 
(VerfGH 14, 4/9; 16, 18/28; 18, 59 68 f.; 21. 59/62 f.; 
BVerfGE 13, 225/227 f.; 17, 381/388). 

b) aa) Garagen sind bauliche Anlagen, und zwar 
Gebäude (Art. 2 Abs. 2, 3 BayBO). An bauliche An
lagen und vor allem an Gebäude stellt die Bau
ordnung im öffentlichen Interesse besondere Anfor
derungen (s. Art . 3, Art . 26 ff.). Sie en thä l t für deren 
wesentliche Konstrukt ionselemente , besonders für 
Wände, Decken und Böden, bes t immte Vorschriften 
technischer Art . Demgemäß gelten auch für Garagen 
solche Best immungen. Nach dem § 5 Abs. 1 Satz 2 
GaV müssen die Fußböden in Garagen aus nicht 
b rennba ren Baustoffen hergestel l t werden und gegen 
Flüssigkeiten undurchlässig sein. Die Vorschrift dient 
dem Schutz gegen die bestehende Brandgefahr und 
dem Schutz des Grundwasse rs — bei mehrstöckigen 
Garagen auch dem Schutz der Untergeschosse — ge
gen das Eindringen von Tre ib - und Schmierstoffen, 
die aus den eingestell ten Kraftfahrzeugen aussickern 
können. Sie ve rhü te t oder verminder t auch zusätz
liche Gefahren, die deshalb bestehen, weil in Gara 
gen häufig wei tere Treibstoffe, ö l e oder andere 
b rennbare Stoffe gelagert werden. Der § 28 GaV setzt 
zwar hiefür gewisse Grenzen; sie werden aber e r 
fahrungsgemäß nicht selten überschri t ten. Die be
ans tandete Best immung beruht also auf sachlichen 
Erwägungen, so daß von einem Verstoß gegen das 
Wil lkürverbot des Art . 118 Abs. 1 BV keine Rede 
sein kann. 

bb) Das Amtsgericht Passau meint, der § 5 Abs. 1 
Satz 2 GaV verstoße deshalb gegen den Gleichheits
satz, weil die gleichen Gefahren, die von den in Ga
ragen eingestell ten Kraftfahrzeugen ausgingen, auch 
drohen könnten, wenn Kraftfahrzeuge „auf flüs
sigkeitsdurchlässigen Kraftfahrzeug-Abstellflächen" 
außerha lb von Garagen „auf Wegen und Plätzen, 
Hofräumen, Wiesen u. a." abgestellt würden . 

Das Amtsgericht übersieht , daß es sich hier um 
ungleiche Sachverhal te handelt . Die Garagen sind 
ihrer Ar t nach verschieden von den in dem Vorlage
beschluß angeführten Abstellplätzen, gleichviel wel
cher Beschaffenheit, und zwar besonders auch von 
Stellplätzen im eigentlichen Sinn, also von „Flächen. 
die dem Abstel len von Kraf t fahrzeugen außerha lb 
der öffentlichen Verkehrsflächen dienen" (Art. 62 
Abs. 1 Satz 2 BayBO). Die Garagen sind, wie oben 
dargelegt, Gebäude, die nach den Art . 82, 83 Abs. 1 
Nr. 1 BayBO der Genehmigungspflicht unterl iegen. 
Den Abstel lplätzen dagegen fehlen — jedenfalls 
grundsätzlich (vgl. Mang-Simon, Bayer. Bauordnung 
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— 1962/68 — RdNr. 79 zu Art. 2) — bautechnische 
Merkmale; für sie ist „der typisch flächige Charak
t e r . . . kennzeichnend" (vgl. Thiel-Frohberg, Garagen-
baurecht der Bundesländer — 2. Aufl. 1965 — S. 243). 
Die Stellplätze im eigentlichen Sinn „gelten" aller
dings — im Hinblick auf notwendige materielle An
forderungen (vgl. Mang-Simon a. a. O. RdNr. 79 zu 
Art. 2) — als bauliche Anlagen (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 
BayBO); sie sind aber keine solchen Anlagen und 
werden demgemäß in der Regel — den Sonderfall 
des überdachten Stellplatzes regeln die Vorschriften 
der Art. 82, 83 Abs. 1 Nrn. 1, 21 BayBO und des § 1 
Abs. 3 GaV — von der Baugenehmigungspflicht nicht 
erfaßt (s. Art. 83 Abs. 1 Nr. 21 BayBO). 

Es ist nun zwar richtig, daß auch von Kraftfahr
zeugen, die außerhalb von Garagen abgestellt wer
den, Treib- oder Schmierstoffe aussickern können. 
Soweit durch die Nutzung von Stellplätzen im eigent
lichen Sinn Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
herbeigeführt werden, kann ihnen durch Einzel-
anovdnungen nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 12 
BayBO begegnet werden. Der Verordnungsgeber 
durfte aber jedenfalls davon ausgehen, daß die in 
Garagen bestehenden Gefahren im Regelfall — auf 
den abzustellen der Art. 118 Abs. 1 BV nicht unter
sagt (VerfGH 15, 59/68; 18, 16/27; 19, 105/lil; vgl. 
BVerfGE 17, 232/245; 18, 315/340) — erheblicher sind 
als bei der Abstellung von Kraftfahrzeugen außer
halb von Garagen und daß ihnen deshalb durch eine 
generelle Bestimmung entgegengetreten werden muß. 
Dabei konnte er insbesondere berücksichtigen, daß in 
Garagen, wie oben ausgeführt, nicht selten Treib
stoffe, öle und andere brennbare. Stoffe gelagert 
werden. 

3. Ebensowenig verstößt der Art. 5 Abs. 1 Satz 2 
GaV gegen die Eigentumsgarantie des Art. 103 Abs. 1 
BV. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verfas
sungsgerichtshofs ist dem Grundrecht des Eigentums 
die Bindung an die Interessen des Gemeinwohls 
(Art. 103 Abs. 2 BV) oder der Gesamtheit (Art. 158 
Satz 1 BV) von vornherein zugehörig. Eine Eigen
tumsbeschränkung ist demnach nicht verfassungs
widrig, wenn der Gesetz- oder der Verordnungsgeber 
in Ausübung seiner Befugnis, die Eigentumsordnung 
im Dienst des Gemeinwohls festzulegen, den Inhalt 
des Eigentums nur allgemeinverbindlich abgrenzt 
(VerfGH 11, 110/113; 18, 16/29; 19, 81/86; 21, 131/142; 
VerfGHE vom 28. 3. 1969 Vf. 62 — VII — 67 S. 7). Bei 
der Erfüllung seiner Aufgabe, die Eigentumsordnung 
im einzelnen festzulegen, steht ihm ein verhältnis
mäßig weiter Spielraum zu (vgl. BVerfGE 21, 73/83). 
Er darf indes den Wesensgehalt des Eigentums nicht 
verletzen. Er hat auch den aus dem Rechtsstaatsprin
zip des Art. 3 BV abgeleiteten Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit zu beachten (VerfGH 18, 16/29). Hie-
nach müssen das gewählte Mittel und der gewollte 
Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zueinander 
stehen (vgl. Leibholz-Rinck, Grundgesetz — 3. Aufl. 
1968 — RdNr. 27 zu Art. 20). Das bedeutet vor allem, 

daß die Mittel eines vom Gesetzgeber vorgesehenen 
Eingriffs zur Erreichung seines Ziels geeignet sein 
müssen und den einzelnen nicht übermäßig — in 
einem zu dem angestrebten Zweck in krassem Miß
verhältnis stehenden Maß — belasten dürfen (vgl. 
BVerfGE 10, 55/59; 17, 306/314). 

Die beanstandete Bestimmung steht hiezu nicht in 
Widerspruch. Sie tastet den Wesensgehalt des Eigen
tums nicht an. Es kann keine Rede davon sein, daß 
es durch sie zur leeren Form ausgehöhlt würde (vgl. 
VerfGH 11, 110/124; 16, 128/133 f.; 21, 211/216 f.). Die 
dem Grundstückseigentümer auferlegten Beschrän
kungen können angesichts der Rechtsgüter, die durch 
sie geschützt werden sollen, nicht als übermäßig be
zeichnet werden. Sie sind ihm um so mehr zuzu
muten, als für gewisse Arten von Garagen (§ 1 Abs. 2, 
4 GaV) Erleichterungen vorgesehen sind (§ 5 Abs. 4 
ff. GaV). 

4. In dem Vorlagebeschluß wird noch der Art. 98 
Satz 1 BV besonders als verletzt bezeichnet, nach 
dem die durch die Verfassung gewährleisteten 
Grundrechte grundsätzlich nicht eingeschränkt wer
den dürfen; Einschränkungen durch Gesetz sind nur 
zulässig, wenn die öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit, 
Gesundheit und Wohlfahrt es zwingend erfordern 
(Satz 2). Diese Bestimmungen gewinnen ihre volle 
rechtliche Bedeutung erst zusammen mit anderen 
Grundrechtsnormen (VerfGH 5, 297/302; 8, 52/57; 
11, 81/89; 19, 81/88). Das Amtsgericht Passau meint 
wohl, die beanstandete Vorschrift schränke die 
Grundrechte der Art. 118 Abs. 1 und 103 Abs. 1 BV 
dem Art. 98 Satz 1 BV zuwider unzulässig ein, weil 
die Voraussetzungen des Art. 98 Satz 2 BV nicht er
füllt seien. Sie steht aber, wie unter 2 dargelegt, zu 
dem Gleichheitssatz nicht in Widerspruch. Die Sphäre 
des Eigentums wird durch sie zwar berührt, aber 
nicht verfassungswidrig verletzt (s. o. 3). Auf den 
Satz 2 des Art. 98 BV hätte es im übrigen nicht an
zukommen; denn er ist nicht anzuwenden, wenn auf 
Grund der immanenten Grenzen des Eigentums des
sen Inhalt bestimmt wird (VerfGH 16, 128/136; 
19, 81/89; 20, 183/188). 

5. Da der § 5 Abs. 1 Satz 2 GaV auch sonst keinen 
verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, ist aus
zusprechen, daß er nicht gegen die Bayer. Verfassung 
verstößt. 

Das Verfahren ist kostenfrei (Art. 22 Abs. 1 Satz 1 
VfGHG). 

gez. Dr. Meder Hefele Dr. Grube 
gez. Rau Dr. Domcke Dr. Lersch 
gez. Dr. Preißler Streicher Merz 

Druckfehlerberichtigung 

In der Verordnung über die Hilfsbeamten der 
Staatsanwaltschaft vom 23. Oktober 1969 (GVB1. 
S. 349) muß in § 1 Nr. Va)2. nach dem Wort „Polizei
obermeister" das Wort „Polizeimeister" eingefügt 
werden. 
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